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Entscheidung 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Volksbegehrengesetzes 2018 wird dem am 18. Juni 2018 vorgeleg-

ten Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung 

„ORF ohne Zwangsgebühren“ stattgegeben. 

 

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:  

 

„Der Nationalrat möge eine Änderung des ORF-Gesetzes und des Rundfunk-

Gebühren-Gesetzes beschließen, in dem die zwingenden ORF-Gebühren und Abga-

ben ersatzlos abgeschafft werden und die parteipolitische Einflussnahme auf die Or-

gane des ORF beseitigt wird.“ 

 

Gemäß § 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 werden für dieses Volksbegehren fest-

gesetzt: 

 

Stichtag:      27. August 2018 

Beginn des Eintragungszeitraumes:  1. Oktober 2018 

Ende des Eintragungszeitraumes:  8. Oktober 2018 

 

 

 

Für den Bundesminister: 

 

MR Mag. Robert Stein 

elektronisch gefertigt 
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